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Menschenrechte, an Würde und Wert der 
menschlichen Person und für die Wahrung 
der Rechte jedes einzelnen.

§ 8 5
Planung und Durchführung 
von Aggressionshandlungen

Wer in verantwortlicher staatlicher, po
litischer, militärischer oder wirtschaftli
cher Funktion an der Androhung, Pla
nung, Vorbereitung oder Durchführung 
eines Aggressionskrieges mitwirkt, wird 
mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jah
ren oder mit lebenslänglicher Freiheits
strafe bestraft.

§ 86
Vorbereitung und Durchführung 

von Aggressionsakten

(1) Wer es unternimmt, einen Aggres
sionsakt gegen die territoriale Integrität 
oder politische Unabhängigkeit der Deut
schen Demokratischen Republik oder eines 
anderen Staates durchzuführen oder an 
einer solchen Handlung mitzuwirken oder 
Banden zur Begehung von Aggressionsak
ten zu organisieren oder zu fördern, wird 
mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren 
bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann 
auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt 
werden.

§ 8 7  
Anwerbung 

für imperialistische Kriegsdienste

(1) Wer Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik zur Teilnahme an 
kriegerischen Handlungen, die der Unter
drückung eines Volkes dienen, oder zu 
diesem Zweck zum Eintritt in militärische 
Formationen anwirbt oder an der Anwer
bung durch Zuführung oder Transport 
mitwirkt, wird mit Freiheitsstrafe von 
zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Wer die Tat planmäßig oder im 
Aufträge von Organisationen, Einrichtun
gen, Gruppen oder Personen, die einen 
Kampf gegen die Deutsche Demokratische 
Republik oder andere friedliebende Völ
ker führen, begeht, wird mit Freiheits
strafe nicht unter fünf Jahren und in be
sonders schweren Fällen mit lebensläng
licher Freiheitsstrafe bestraft.

(3) Vorbereitung und Versuch sind 
strafbar.

§88
Teilnahme an Unterdrückungshandlungen

(1) Ein Bürger der Deutschen Demokra
tischen Republik, der sich an kriegeri
schen Handlungen zur Unterdrückung 
eines Volkes beteiligt, wird mit Freiheits
strafe von einem Jahr bis zu acht Jahren 
bestraft.

(2) Die Strafe kann nach den Grund
sätzen über die außergewöhnliche Straf
milderung herabgesetzt oder es kann von 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit abgesehen werden, wenn der 
Tatbeitrag des Täters unter Berücksichti
gung aller Umstände nicht erheblich ge
wesen ist.

§ 8 9
Kriegshetze und -propaganda

(1) Wer einen Aggressionskrieg, einen 
anderen Aggressionsakt oder die Verwen
dung von Atomwaffen oder anderen Mas
senvernichtungsmitteln zu Aggressions
zwecken propagiert oder zum Bruch völ
kerrechtlicher Vereinbarungen, die der 
Wahrung und Festigung des Friedens die
nen, auffordert oder in diesem Zusammen
hang zur Verfolgung von Anhängern der 
Friedensbewegung aufreizt, gegen diese 
Personen wegen ihrer Tätigkeit Gewalt 
anwendet, sie verfolgt oder verfolgen läßt, 
wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu 
acht Jahren bestraft.

(2) Wer die Tat planmäßig begeht oder 
zu ihrer Durchführung eine Organisation 
oder Gruppe bildet oder mit der Tat einen 
Angriff auf Leben oder Gesundheit eines 
Anhängers der Friedensbewegung führt, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei 
Jahren bestraft.

(3) Vorbereitung und Versuch sind 
strafbar.

§ 9 0
Völkerrechtswidrige Verfolgung 

von Bürgern 
der Deutschen Demokratischen Republik

Wer im Widerspruch zum Völkerrecht 
maßgeblich oder mit besonderer Aktivi
tät daran mitwirkt, unter Ausdehnung 
der Gerichtshoheit der Bundesrepublik 
Deutschland Bürger der Deutschen Demo-


